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GemäSS §26 medienGeSetz
handelt es sich bei dieser Seite um eine 

„entgeltliche Einschaltung“

Checkliste für 
Wahlarztrechnungen
Nimmt ein Versicherter  
einen Wahlarzt (Wahl-
arztgruppenpraxis) in 
Anspruch, so hat er dem 
Wahlarzt (Wahlgrup-
penpraxis) das voll-
ständige Honorar zu 
bezahlen und kann die 
Originalhonorarnote bei 
der Hauptverwaltung der 
TGKK oder in einer der 
Außenstellen zur Kosten-
erstattung einreichen. 
Die Honorarnote muss fol-
gende Angaben enthalten:
Vor- und Familienna-
me des Anspruchs-
berechtigten;
Versicherungsnummer;
Wohnadresse;
bei Behandlung eines 
Angehörigen: dessen Ver-
sicherungsnummer;
Zahlungsbestätigung, oder 
Einzahlungsnachweis 
(Zahlschein, Erlagschein, 
Kontoauszug) im Original;
das Ausstellungsdatum;
bei MwSt-pflichtigen Leis-
tungen die Angaben, die 
nach dem Umsatzsteu-
ergesetz für eine Rech-
nung erforderlich sind;
genaue Angaben über 
die ärztlichen Leistun-
gen: Diagnose, Therapie,
Zahl der Ordinationen, Vi-
siten, Nachtordinationen,
Sonn- und Feiertags-
ordinationen;
bei Sonn- und Feiertagsor-
dinationen, Nachtvisiten
und Nachtordinatio-
nen: die Begründung;
die Sonderleistungen;
das Datum, an dem die 
Leistungen erbracht 
wurden, bei Nachtvisi-
ten und Nachtordinati-
onen auch die Uhrzeit.

Gesetzliche Frist für 
Kostenerstattung:
§ 29 der Krankenordnung 
der TGKK legt fest, dass 
keine Kostenerstattung 
geleistet werden darf, 
wenn im selben Quartal 
bereits ein Vertragsarzt 
des gleichen Fachgebie-
tes in Anspruch genom-
men wurde. Daraus ergibt 
sich für die Sachbearbei-
ter ein entsprechender 
Prüfungsauftrag anhand 
der nach Abschluss eines 
Quartals übermittelten 
Abrechnungsunterla-
gen der Vertragsärzte. 

In § 30 wird festgehalten, 
dass die Kostenerstattung 
spätestens drei Monate 
nach Ablauf des Kalender-
vierteljahres zu leisten ist, 
in dem die Untersuchung 
oder Behandlung durch-
geführt bzw. die Honorar-
rechnung eingereicht wird. 
Beispiele: Eingang Hono-
rarnote am 12.01.10 – Kos-
tenerstattung bis spätes-
tens 30.06.10; Eingang am 
31.03.10  – Kostenerstat-
tung spätestens 30.06.10.

Tiroler Gebietskrankenkasse
Klara-Pölt-Weg 2
6010 Innsbruck
Kundenverkehrszeiten:  
Mo. bis Fr., 7.30 bis 14 Uhr
www.tgkk.at

Kontakt

Tirol hat österreichweit die höchste 
Dichte und Frequenz bei Wahlärzten

Dr. Bernhard Schreiner, Lei-
ter der Ärzteverrechnungs-
stelle in der TGKK, schildert 
den Ist-Zustand: „Tirol hat 
die höchste Wahlarztdichte 
Österreichs und eine hohe 
Bereitschaft, diese Ärzte 
aufzusuchen."

Schreiner: „Dies führt dazu, 
dass wir rund 1.600 Wahl-
arztrechnungen pro Tag be-
kommen, im Jahr 2009 waren 
es 310 000. Zu ihnen kamen 
2009 noch 101.000 Wahl-
zahnarztrechnungen hinzu. 
Alle Rechnungen werden in 

der Reihenfolge ihres Einlan-
gens eingescannt, hohe Rech-
nungen über 300 € werden 
aussortiert und vorgezogen. 
Aufgrund mangelhafter An-

gaben auf der Rechung oder 
wegen fehlender Unterlagen 
(z. B. Zahlungsbelege), müs-
sen täglich 60 bis 70 zur Kom-
plettierung zurückgesendet 
werden.“

Bei allen Rechnungen wird 
geprüft, ob die oder der Be-
treffende anspruchsberech-
tigt ist und ob die angeführ-
ten Leistungen von der TGKK 

aufgrund der Satzungs- und 
Honorarordnungsbestim-
mungen refundierbar sind. 

Insbesondere ist zu prü-
fen, ob im gleichen Quartal 
ein Vertragsarzt des gleichen 
Fachgebietes in Anspruch 
genommen wurde, was eine 
Kostenerstattung gänzlich 
ausschließen würde. Die Be-
arbeitung von Wahlarztrech-

nungen erfordert daher den 
ca. dreifach höheren Perso-
nalaufwand als die Abrech-
nung der Honorare von Ver-
tragsärzten der TGKK.

Übrigens: In der Regel 
kann nur eine von der Tiroler  
Gebietskrankenkasse ge-
prüfte Rechnung bei der Pri-
vatversicherung eingereicht 
werden. 

Bei Honorarnoten von Wahlärzten werden 80 % des Kassentarifes vergütet. Foto: Shutterstock/Zsolt Nyulaszi 

Grundsätzlich ist unser 
Krankenversicherungsrecht 
generell auf Sachleistungen 
ausgerichtet. Das heißt, die 
Vertragspartner der TGKK 
behandeln die Versicherten 
und die Patienten haben 
nichts zu zahlen.

Wenn jemand dieses System 
verlässt und zu einem Nicht-
Vertragspartner geht, be-
kommt der Patient zunächst 
von dem entsprechenden 
Wahlarzt eine – in der Regel 
höhere – Rechnung. Wir ha-
ben keinerlei Einfluss auf die 
Höhe der Wahlarzthonorare. 
In der Regel beträgt die Ver-
gütung der TGKK etwa 30 bis 
50 Prozent.

TG K K - Ve r t ra g s p a r t n e r 
sind verpflichtet, die öko-

nomischsten Behandlungs-
schritte zu setzen. Diese 
Verpflichtung gibt es für die 
Wahlärzte nicht.

Ebenso verpflichtend für 

die TGKK 
ist die genaue Prüfung der 
einlangenden Rechnungen. 
Sowohl jene der Vertragsärz-
te bei ihren quartalsmäßigen 

Abrechnungen als auch der 
Honorarnoten der Wahlärzte. 
So wird etwa kontrolliert, ob 
pro Quartal nur ein Facharzt 
der selben Fachrichtung kon-
sultiert wurde und ob weite-
re Kriterien eingehalten wur-
den. 

Die Tiroler Gebietskran-
kenkasse drängt seit einiger 
Zeit darauf, dass Wahlarzt-
rechnungen nach anderen, 
weniger aufwändigen Kri-
terien abgerechnet werden. 
Viel einfacher wäre zum 
Beispiel eine Fallpauschale. 
Dann ginge alles viel schnel-
ler. Voraussetzung dafür ist 
aber die Entwicklung einer 
neuen Mustersatzung über 
den Hauptverband. Denkbar 
wäre etwa ein Wahlarztkonto 
von zum Beispiel einer be-
stimmten Summe pro Fach 
und Quartal. 

TGKK für einfachere Wahlarztabrechnungen

Ärgerliche 
Wartezeiten

A uch für mich sind die 
überlangen Warte-
zeiten bei der Refun-

dierung der Wahlarzthono-
rare ärgerlich. Diese sind 
weniger durch die TGKK, 
sondern hauptsächlich durch 
die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen und Vorschriften 
bedingt. Mein Ziel für unser 
Unternehmen lautet: Eine 
maximale Bearbeitungsdauer 
von vier bis sechs Wochen. 
Ich werde alle Anstrengungen 
unternehmen, dass dieses 
Ziel erreicht wird.

Zunächst müssen wir von 
der TGKK offenbar bei den 
Zentralstellen in Wien noch 

mehr Druck machen, damit 
das seit einem Jahr uns neu 
vorgeschriebene Computer-
system besser funktioniert. 
Sollte dies allein nicht ge-
nügen, müssen wir zwi-
schenzeitlich mehr Personal 
einsetzen. Manchmal sind 
föderalistische Lösungen halt 
doch besser, denn unsere 
frühere, selbst entwickelte 
Technik hat besser funktio-
niert.

Eine Entspannung an 
der Wahlarztfront ist in 
absehbarer Zeit auch durch 
Gemeinschaftspraxen zu er-
warten, in denen dann Ärzte 
in eigenen Gesellschaften 
zusammenarbeiten. Bei meh-
reren Ärzten unter einem ge-
meinsamen Dach ist immer 
ein Arzt da und es werden 

weniger Überweisungen an 
Wahlärzte notwendig. 

Nach wie vor aber beson-
ders wichtig ist die Rolle des 
Hausarztes. Er ist der erste 
Ansprechpartner und er soll 
die Patienten durch unser 
Gesundheitssystem führen.

michael Huber ist Obmann der tGKK
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„Hausärzte sind erste 
Ansprechpartner in allen 
Gesundheitsbelangen.“

Gesundheit in Tirol Von Michael Huber

Missverständliche 
80 Prozent

TGKK-Ombudsmann Sera-
phin Klausner zu Fragen, 
wie viel rückerstattet wird 
und was bei der Rückerstat-
tung zu beachten ist.

Klausner: „Die TGKK über-
nimmt 80 Prozent der Ver-
tragstarife. Häufig wird dies 
so missverstanden, dass 80 

Prozent der Honorarnote 
rückerstattet wird. Das ist 
nicht der Fall. Gegen Vorlage 
der saldierten Originalrech-
nung wird der Vertragstarif 
überwiesen. Die Höhe der 
Rechnungen bei Wahlärzten 
ist häufig für die gleiche Leis-
tung unterschiedlich.“

Warum werden nur 80 Pro-
zent und nicht 100 Prozent der 
Vertragsarzttarife ersetzt?

Klausner: „Das hat mit dem 
erhöhten Verwaltungsauf-
wand zu tun. Jede Rechnung 
wird einzeln eingescannt, 
überprüft, berechnet und 
angewiesen. Für die Tiroler 
Gebietskrankenkasse hat das 
Sachleistungsprinzip abso-
luten Vorrang. Das heißt, die 
Abrechung läuft – ohne Vorfi-
nanzierung durch die Patien-
ten – direkt zwischen TGKK 
und Vertragsärzten. 

Gegen Vorlage der 
saldierten Original-

rechnung 
wird der  
Vertragsta-
rif erstat-
tet.“

Seraphin 
Klausner

Foto: TGKK

Die TGKK drängt 
darauf, dass Wahl-

arztrechnungen nach 
weniger aufwändigen 
Kriterien 
abgerech-
net wer-
den. “

Heinz Öhler 
Direktor TGKK

Foto: Dorfstetter

die tGKK – im Bild das Hauptgebäude in innsbruck – ist um eine neu-
regelung bei der Wahlarzthonorar-erstattung bemüht. Foto: TGKK

Wir haben 2009 pro 
Tag 1600 Wahlarzt-

rechnungen bekommen. 
Alle wer-
den über-
prüft.“

Bernhard  
Schreiner

Foto: TGKK


